Pflichten des Arbeitnehmers

allgemeine Pflichten

Arbeitsleistung
Der Arbeitnehmer hat seine gesamte Arbeitskraft und seine


gesamten Kenntnisse und Erfahrungen dem Arbeitgeber zur


Verfügung zu stellen, soweit nichts Abweichendes geregelt wird.
Nebenbeschäftigung
Nebenbeschäftigungen bedürfen der Einwilligung des

Arbeitgebers.
Arbeitsverhinderung
Arbeitnehmer sind verpflichtet, bei Arbeitsverhinderung infolge

Erkrankung dem Arbeitgeber unverzüglich Mitteilung zu 


machen und hierbei die voraussichtliche Dauer der


Arbeitsunfähigkeit bekannt zu geben. Es ist eine ärztliche


Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit vorzulegen.
Betriebsgeheimnisse
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Dritten gegenüber striktes

Stillschweigen über alle ihm anvertrauten oder sonst bekannt

gewordenen geschäftlichen Informationen und Vorgänge zu

wahren, die den Arbeitgeber betreffen und die internen oder

vertraulichen Charakter haben.

Nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses besteht diese

Pflicht fort, also auch im Falle einer Kündigung oder

Pensionierung.
Arbeitsschutzvorschriften
Arbeitnehmer sind verpflichtet die geltenden


Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten.
Arbeitsunfälle


Arbeitsunfälle sind sofort an den Arbeitgeber zu melden.
Arbeitskleidung
folgende Arbeitskleidung ist vorgeschrieben und in 
ordnungsgemäßem Zustand zu tragen; Mängel sind zu melden


________________________________________________


________________________________________________


________________________________________________

Umgang mit Arbeits-

Die Arbeitsmittel, Werkzeuge, Inventar, Fuhrpark,

mittel



Einrichtungsgegenstände, Waren usw. sind pfleglich und 




sorgfältig zu behandeln.




Für vorsätzlich und fahrlässig verursachte Schäden haftet der





Arbeitnehmer. 





Mängel, Fehler und Schäden sind unverzüglich an den Arbeit-





geber zu melden.
Urlaub



Urlaub ist rechtzeitig beim Arbeitgeber schriftlich zu 




beantragen. Beträgt die Urlaubsdauer mehr als 5 Tage, ist dieser 



mindestens 6 Wochen vorher zu beantragen. Jeglicher 




Urlaubsanspruch ist vom Arbeitgeber schriftlich zu genehmigen.





Ohne Genehmigung des Arbeitgebers liegt keine gültige 




Urlaubsgewährung vor.   
pers. Daten/Verhältnisse
Arbeitnehmer haben zu Arbeitsbeginn alle zur steuerlichen und


sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung notwendigen Daten


zur Verfügung zu stellen.
Mehrarbeit


Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit Überstunden bis zur Höhe 



von 20 % der monatlichen Arbeitszeit anzuordnen. Je nach 



betrieblichem Erfordernis können diese vergütet werden oder in 



den nächsten 4 Monaten durch Freizeit ausgeglichen werden.     

Besonderheiten
Ausweispflicht
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nachstehenden

Wirtschaftsbereichen, besteht eine Mitführungs- und

Vorlagepflicht von Ausweispapieren:

1. im Baugewerbe


2. im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

3. im Personenbeförderungsgewerbe


4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen


Logistikgewerbe


5. im Schaustellergewerbe


6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft


7. im Gebäudereinigungsgewerbe

8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen


und Ausstellungen beteiligen


9. in der Fleischwirtschaft

Reisekostenabrechnungen
Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Ordnungsmäßigkeit ihrer


Reisekostenabrechnungen und der dazugehörigen Belege zu


gewährleisten.

Fahrtenbuch
Ist für einen Firmenwagen ein Fahrtenbuch zu führen, so hat der


Arbeitnehmer die strengen steuerlichen Vorschriften zu


beachten und das Fahrtenbuch fortlaufend, vollständig und


korrekt zu führen

Besonderheiten Baugewerbe

Arbeitszeitnachweise
Arbeitnehmer im Baugewerbe haben zwingend


Arbeitszeitnachweise zu führen. Diese sind vollständig mit


Angabe der Pausenzeiten zu führen.
_____________
_____________________
Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer
